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Übernahmerechtliche Angaben gemäß § 289a HGB und § 315a HGB

Zusammensetzung des gezeichneten Kapitals
Zum 31. Dezember 2025 belief sich das gezeichnete Kapital des Unternehmens auf
19.115.538 ,00 € (Vorjahr: 19.115.538 ,00 €) . Das Grundkapital ist in 19.115.538 (Vorjahr:
19.115.538 ) auf Namen lautende, nennwertlose Stückaktien unterteilt, auf die ein anteiliger
Betrag von 1,00 € je Aktie entfällt. Die Aktien sind voll eingezahlt . Mit allen Aktien sind die
gleichen Rechte und Pflichten verbunden . Jede Aktie gewährt in der Hauptversammlung eine
Stimme und ist maßgebend für den Anteil der Aktionäre am Gewinn der Gesellschaft . Im
Verhältnis zur Gesellschaft gilt als Aktionär nur, wer als solcher im Aktienregister eingetragen
ist. Die Aktionäre haben der Gesellschaft die zur Führung des Aktienregisters erforderlichen
Daten zu übermitteln .

Beschränkungen, die Stimmrechte oder die Übertragung von Aktien betreffen
Beschränkungen, die Stimmrechte oder die Übertragung von Aktien betreffen, bestehen nach
der Satzung nicht . Wir haben auch keine Kenntnis von dem Bestehen derartiger
Vereinbarungen zwischen Aktionären .

Beteiligungen am Kapital, die 10 Prozent der Stimmrechte überschreiten
Es besteht zum 31. Dezember 2024 keine Beteiligung am Kapital der SUSS MicroTec SE, die
10 Prozent der Stimmrechte überschreitet .
Auf der Internetseite www.suss .com im Bereich Investor Relations sind die aktuellen
Stimmrechtsmitteilungen gemäß Wertpapierhandelsgesetz veröffentlicht .
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Aktien mit Sonderrechten, die Kontrollbefugnisse verleihen
Aktien mit Sonderrechten, die Kontrollbefugnisse verleihen, bestehen nicht.

Art der Stimmrechtskontrolle, wenn Arbeitnehmer am Kapital beteiligt sind  und ihre 
Kontrollrechte nicht unmittelbar ausüben
Soweit die SUSS MicroTec SE im Rahmen eines Mitarbeiteraktienprogramms Aktien an
Mitarbeitende ausgibt, werden die Aktien den Mitarbeitenden unmittelbar übertragen . Die
begünstigten Mitarbeitenden können die ihnen aus den Mitarbeiteraktien zustehenden
Kontrollrechte wie andere Aktionäre unmittelbar nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften
und der Bestimmungen der Satzung ausüben . Derzeit gibt es kein Aktienprogramm für
Mitarbeitende .

Gesetzliche Vorschriften und Bestimmungen der Satzung über die Ernennung und 
Abberufung von Vorstandsmitgliedern und die Änderung der Satzung
Die Bestellung und die Abberufung von Mitgliedern des Vorstands sind in Artikel 39 , 46 SE -
VO, § 16 SE -Ausführungsgesetz, den §§ 84 und 85 AktG sowie § 8 der Satzung des
Unternehmens geregelt . Danach werden Vorstandsmitglieder vom Aufsichtsrat für höchstens
sechs Jahre bestellt . Eine wiederholte Bestellung oder Verlängerung der Amtszeit, jeweils für
höchstens sechs Jahre, ist zulässig . Über die Bestellung und Abberufung von
Vorstandsmitgliedern beschließt der Aufsichtsrat mit der einfachen
Mehrheit der Stimmen . Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Personen, wobei die Zahl
der Vorstandsmitglieder vom Aufsichtsrat bestimmt wird. Der Aufsichtsrat kann einen
Vorsitzenden bzw . Sprecher des Vorstands sowie einen stellvertretenden Vorsitzenden bzw .
Sprecher ernennen .
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Fehlt ein erforderliches Vorstandsmitglied, wird das Mitglied in dringenden Fällen auf Antrag
eines Beteiligten gerichtlich bestellt . Der Aufsichtsrat kann die Bestellung zum
Vorstandsmitglied und die Ernennung zum Vorsitzenden des Vorstands widerrufen, wenn ein
wichtiger Grund vorliegt .
Über Änderungen der Satzung beschließt die Hauptversammlung . Solche Beschlüsse
bedürfen nach § 27 Abs . 1 der Satzung, soweit nicht zwingende gesetzliche Vorschriften
entgegenstehen, einer Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen oder,
sofern mindestens die Hälfte des Grundkapitals vertreten ist, der einfachen Mehrheit der
abgegebenen Stimmen . Die Befugnis zu Änderungen, die nur die Fassung betreffen, ist
gemäß § 18 Abs . 3 der Satzung dem Aufsichtsrat übertragen .

Befugnisse des Vorstands, Aktien auszugeben oder zurückzukaufen
Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum 30 . Mai 2028 das Grundkapital der Gesellschaft mit
Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrfach, um bis zu insgesamt 2.500 .000 ,00
€ durch Ausgabe von bis zu 2.500 .000 neuen auf den Namen lautenden
Stückaktien gegen Bar - oder Sacheinlagen zu erhöhen .
Den Aktionären ist dabei ein Bezugsrecht einzuräumen . Die neuen Aktien können auch von
einem oder mehreren durch den Vorstand bestimmten Kreditinstituten mit der Verpflichtung
übernommen werden, sie den Aktionären anzubieten (mittelbares Bezugsrecht) . Der Vorstand
wird jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre
auszuschließen,

a) um Spitzenbeträge auszugleichen;
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b) wenn im Fall einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen die Gewährung der
Aktien zum Zwecke des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen oder
Beteiligungen an Unternehmen (einschließlich der Erhöhung bestehender
Beteiligungen) oder zum Zwecke des Erwerbs von Forderungen gegen die
Gesellschaft erfolgt;

c) wenn eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen 10 Prozent des Grundkapitals
nicht übersteigt und der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis nicht
wesentlich unterschreitet (§ 186 Abs . 3 Satz 4 AktG); beim Gebrauchmachen
dieser Ermächtigung unter Bezugsrechtsausschluss nach § 186 Abs . 3 Satz 4 AktG
ist der Ausschluss des Bezugsrechts auf Grund anderer Ermächtigungen nach § 186
Abs . 3 Satz 4 AktG zu berücksichtigen .

Auf die Summe der nach dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts der
Aktionäre gegen Bar- und / oder Sacheinlagen ausgegebenen Aktien darf rechnerisch ein
Anteil am Grundkapital von insgesamt nicht mehr als 10 Prozent des Grundkapitals zum
Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser Ermächtigung entfallen . Auf diese Grenze werden
Aktien angerechnet, die (i)während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss
des Bezugsrechts in direkter oder entsprechender Anwendung des § 186 Abs . 3 Satz 4
Aktiengesetz ausgegeben oder veräußert werden und die (ii) zur Bedienung von
Schuldverschreibungen mit Wandlungs - oder Optionsrechten bzw . Wandlungs - oder
Optionspflichten ausgegeben werden bzw . ausgegeben werden können oder müssen, sofern
die Schuldverschreibungen nach dem Wirksamwerden dieser Ermächtigung in
entsprechender Anwendung des § 186 Abs . 3 Satz 4 Aktiengesetz unter Ausschluss
des Bezugsrechts der Aktionäre ausgegeben werden .
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Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der
Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung festzulegen . Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, nach
jeder Ausübung des genehmigten Kapitals oder Ablauf der Frist für die Ausnutzung des
genehmigten Kapitals die Fassung der Satzung entsprechend anzupassen .

Die SUSS MicroTec SE ist durch Beschlussfassung der Hauptversammlung vom 31. Mai 2023
gem . § 71 Abs . 1 Nr. 8 AktG ermächtigt, eigene Aktien der Gesellschaft zu erwerben . Die
Ermächtigung ist auf den Erwerb von eigenen Aktien mit einem rechnerischen Anteil am
Grundkapital von bis zu 10 % beschränkt . Auf die hiernach erworbenen Aktien dürfen
zusammen mit eigenen Aktien, die sich bereits im Besitz der Gesellschaft befinden oder ihr
nach den §§ 71 a ff. AktG zuzurechnen sind, zu keinem Zeitpunkt mehr als 10 % des
Grundkapitals entfallen . Die Ermächtigung kann ganz oder in Teilbeträgen, einmal oder
mehrmals, durch die Gesellschaft oder für ihre Rechnung durch Dritte ausgeübt werden . Die
Ermächtigung gilt bis zum 30 . Mai 2028 . Sie kann auch durch Konzernunternehmen oder
durch Dritte ausgeübt werden, die für Rechnung der Gesellschaft oder eines
Konzernunternehmens handeln . Der Erwerb erfolgt über die Börse oder mittels eines an alle
Aktionäre der Gesellschaft gerichteten öffentlichen Kaufangebots .

a) Erfolgt der Erwerb über die Börse, so darf der von der Gesellschaft gezahlte 

Gegenwert je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) den an der Frankfurter 

Wertpapierbörse während der letzten drei Börsenhandelstage vor dem Erwerb der 

Aktien ermittelten durchschnittlichen Schlusskurs (XETRA -Handel oder vergleichbares 

Nachfolgesystem) für Aktien gleicher Ausstattung um nicht mehr als 10 % über und 

nicht mehr als 10 % unterschreiten.
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b) Erfolgt der Erwerb über ein öffentliches Kaufangebot an alle Aktionäre der
Gesellschaft, darf der gebotene Kaufpreis je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) den an
der Frankfurter Wertpapierbörse während der letzten drei Börsenhandelstage vor dem
Tag der Veröffentlichung des Angebots ermittelten durchschnittlichen Schlusskurs
(XETRA -Handel oder vergleichbares Nachfolgesystem) für Aktien gleicher Ausstattung
um nicht mehr als 10 % über- und nicht mehr als 10 % unterschreiten . Das
Kaufangebot kann weitere Bedingungen vorsehen . Das Volumen des Angebots kann
begrenzt werden . Sofern die Gesamtzahl der von den Aktionären zum Erwerb
angebotenen Aktien dieses Volumen überschreitet, erfolgt die Annahme im Verhältnis
der zum Erwerb angebotenen Aktien. Eine bevorrechtigte Annahme geringerer
Stückzahlen bis zu 100 Stück zum Erwerb angebotener Aktien je Aktionär sowie eine
Rundung nach kaufmännischen Grundsätzen zur Vermeidung rechnerischer Bruchteile
von Aktien kann vorgesehen werden . Ein etwaiges weitergehendes Andienungsrecht
der Aktionäre ist insoweit ausgeschlossen .

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats Aktien der Gesellschaft, die
aufgrund dieser Ermächtigung erworben werden oder aufgrund früherer Ermächtigungen
erworben wurden, neben der Veräußerung durch Angebot an alle Aktionäre oder der
Veräußerung über die Börse

a) Dritten im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen, beim Erwerb von
Unternehmen, Beteiligungen an Unternehmen oder Unternehmensteilen sowie
beim Erwerb von Forderungen gegen die Gesellschaft als Gegenleistung
anzubieten ;
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b) an Dritte zu veräußern . Der Preis, zu dem die Aktien der Gesellschaft an Dritte
abgegeben werden, darf den Börsenpreis der Aktien zum Zeitpunkt der Veräußerung
nicht wesentlich unterschreiten . Beim Gebrauchmachen dieser Ermächtigung ist der
Ausschluss des Bezugsrechts aufgrund anderer Ermächtigungen nach § 186 Abs . 3
Satz 4 AktG zu berücksichtigen ;

c) oder einzuziehen, ohne dass die Einziehung oder ihre Durchführung eines weiteren
Hauptversammlungsbeschlusses bedarf . Die Einziehung führt zur
Kapitalherabsetzung . Die Aktien können auch im vereinfachten Verfahren ohne
Kapitalherabsetzung durch Anpassung des anteiligen rechnerischen Betrages der
übrigen Stückaktien am Grundkapital der Gesellschaft eingezogen werden . Die
Einziehung kann auf einen Teil der erworbenen Aktien beschränkt werden .

Vorstehende Ermächtigungen betreffend die Verwendung der erworbenen eigenen Aktien
können einmal oder mehrmals, ganz oder in Teilen, einzeln oder gemeinsam ausgeübt
werden . Das Bezugsrecht der Aktionäre auf erworbene eigene Aktien wird insoweit
ausgeschlossen, als diese Aktien gemäß den vorstehenden Ermächtigungen unter lit. a), und
b) verwendet werden . Der Vorstand wird die Hauptversammlung über die Gründe und den
Zweck des Erwerbs eigener Aktien, über die Zahl der erworbenen Aktien und den auf sie
entfallenden Betrag des Grundkapitals sowie über den Gegenwert, der für die Aktien gezahlt
wurde, jeweils unterrichten .
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Wesentliche Vereinbarungen der Gesellschaft, die unter der Bedingung eines 
Kontrollwechsels infolge eines Übernahmeangebots stehen 
Der bis Oktober 2026 laufende Konsortialkredit in Höhe von 56 Mio. € enthält ein
außerordentliches Kündigungsrecht, falls eine maßgebliche Änderung der
Gesellschaftsverhältnisse eintritt und zwischen den Parteien keine rechtzeitige Einigung über
die Fortsetzung des Kreditverhältnisses erzielt wurde.

Sonstige wesentliche Vereinbarungen der SUSS MicroTec SE, die unter der Bedingung eines
Kontrollwechsels infolge eines Übernahmeangebots stehen, bestehen nicht .

Entschädigungsvereinbarung der Gesellschaft, die für den Fall eines 
Übernahmeangebots mit Vorstandsmitgliedern oder Arbeitnehmern getroffen sind
Es bestehen keine besonderen Regelungen bezüglich der mit den Anteilen verbundenen
Stimmrechte und hieraus resultierenden Kontrollmöglichkeiten, weder durch Einrichtung
besonderer Aktiengattungen noch durch Stimmrechts - oder Übertragungsbeschränkungen .
Über die gesetzlichen Regelungen hinausgehende Vorschriften über die Bestellung oder
Abberufung von Mitgliedern des Vorstands sind nicht vorhanden .
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